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Stadt Halle (Saale)
Die Oberbürgermeisterin
Marktplatz 1
06100 Halle (Saale)

Haushaltssatzung der Stadt Halte (Saale) für das Jahr 2012

Zur Haushaltssatzung 2012 ergeht folgende Entscheidung:

1212-2012

1- Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung
2012 wird abgesehen.

2. Es wird angeordnet, dass durch die Oberbürgermeisterin mit Vorseh
barkeit der Haushaltssatzung eine Haushaltssperre zu verfügen ist, die
sicherstellt, dass nur Aufwendungen entstehen und Auszahlungen'ge
leistet werden, zu deren Leistung die Stadt rechtlich und unaufschieb
bar verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben
unabweisbar sind oder die mit einem Zuwendungssatz von mindestens
60 v.H. gefördert werden. Die Haushaltssperre ist zumindest bis zur Er
reichung einer Ergebnisverbesserung von 5.241.927 €aufrecht zu er
halten.

Begründung:

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hatte am 25.04.2012 erstmals eine
Haushateaataing für das Jahr 2012 besch|oS8en ^ HausMt8S
ist mit Verfügung vom 1i.oe.2012 kommunalaufsichtlich beanstandet wer-
den.
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Daraufhin hat die Stadt die Haushaltssatzung 2012 überarbeitet Vom Stadtrat wurden die überar
beitete Haushaltssatzung sowie das zugehörige Konsolidierungskonzept am 18.07.2012 be
schlossen.

Mit Bericht vom 22.07.2012, hier eingegangen am 25.07.2012, legte die Stadt Halle (Saale) dem
Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung zur PrQfung vor. Am 15.08.2012 wurde die Stadt zur
beabsichtigten Entscheidung angehört.

Die Haushaltssatzung 2012 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

II.

Zu1.)

Die Stadt Halle (Saale) hat für das Haushaltsjahr 2012 erstmalig einen doppischen Haushalt nach
den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)* erstellt.

Der Beschluss über die Haushaltssatzung 2012 entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.

Der Ergebnisplan ist im Haushaltsjahr 2012 nicht ausgeglichen und steht demnach mit dem
Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß §80 Abs. 3GO LSA nicht im Einklang. Es wird ein
negatives Jahresergebnis von 5.241.927 €prognostiziert. Im Vergleich zur beanstandeten ersten
Version des Haushaltes 2012 verringert sich der planmäßige Fehlbetrag jedoch um ca. 6,3 Mio. €.

Die mittelfristige Ergebnispianung der Stadt in den Jahren 2013-2015 wird nunmehr ausgeglichen
dargestellt, der Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage Obersteigt hier jeweils den Gesamtbetrag
der ordentlichen Aufwendungen. In der ersten Version des Haushaltes 2012 waren für die Jahre
2013-2015 noch negative Jahresergebnisse ausgewiesen worden.

Des Weiteren hat sich gemäß §8Abs. 3Satz 1GemHVO Doppik neben dem Ergebnisplan auch
der Fmanzplap als Teil der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Sinne des §8Abs 1
Satz 1GemHVO Doppik am Grundsatz des §90 Abs. 3GO LSA auszurichten und ist insoweit in
jedem Jahr auszugleichen. In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Halle (Saale) überstei-
T!Z tmüT * ElnZaWUn9en * * e,nZelnen Jahre' - dass * W*«M des§8Abs. 3Satz 3GemHVO Doppik nicht eingehalten wird.

teltoe^^^
LZrZB " ^ B6traChtUn9 ** "^a8"Abbaus «» *•"«•» AK-tehfbetnäge eme Besorgms erregend Entwicklung darstellt.
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Zum Zeitpunkt der Umstellung auf.das dopplsche Rechnungswesen bestand für die Stadt Halle
(Saale) die aus §§ 156 Abs. 3,158 Abs. 3GO LSA folgende Rechtspflicht, kamerale Altfehlbeträ
ge in Höhe von ca. 239,3 Mio. €abzudecken. Da die kameralen Altfehlbeträge als kurzfristige
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in der Eröffnungsbilanz nachzuweisen sind, kann ein
Abbau nur durch entsprechende Tilgungsleistungen erfolgen, wofür der Einsatz liquider Mittel er
forderlich ist Nur so kann die derzeit unter Verstoß gegen §102 GO LSA erfolgende Finanzierung
der Altfehlbeträge beendet werden. Die oben beschriebenen mittelfristigen Finanzplanentwicklung
lässt jedoch eine Reduzierung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in absehbarer
Zeit nicht zu, so dass eine entsprechende Überarbeitung der Planung unter Ergreifung effizienter
Konsolidierungsschritte unumgänglich ist.

Im Übrigen verfügt der vorliegende Haushalt 2012 nach wie vor nur ober eine sehr eingeschränkte
Aussagekraft, da entgegen den Vorgaben des §16 GemHVO Doppik keinerlei Erläuterungen der
Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne vorhanden sind. Mein diesbezüglicher Hinweis in der Verfü
gung vom 11.06.2012 auf die Notwendigkeit dieser Erläuterungen wurde von der Stadt nicht auf
gegriffen. Ich erwarte, dass die Stadt im Rahmen der Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013
die gesetzlichen Anforderungen diesbezüglich beachtet Zudem sind die im Runderfass des MI
LSA vom 01.07.2011 (MB!. LSA Nr. 27/2011) aufgeführten verbindlichen Muster vollständig zu
übernehmen.. .

Eine Beanstandung des Beschlusses der Stadt Halle (Saale) zur Haushaltssatzung 2012 wäre auf
Grund der festgestellten Rechtsverletzungen zwar rechtlich möglich, sie wäre auch geeignet, die
E-nhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zu gewährleisten. Im Rahmen des mir ein
geräumten Ermessens sehe ich jedoch insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Stadt ge
troffenen Vereinbarung zur Haushaltskonsolidierung von einer Beanstandung ab.' Mi. der unter
Ziffer 2. getroffenen Anordnung steht ein annähernd gleich geeignetes, aber milderes Mittel zur
Verfügung, einer Verschlechterung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, hier insbesonde
re beim Fehlbetrag des Ergebnisplans, entgegen zu wirken.

Zu 2.)

Auf der Grundlage des §137 GO LSA Ist es geboten, die Verfügung einer Haushaitssperre durch
die Oberburgermeisterin entsprechend §27 GemHVO Doppik anzuordnen.

Wie unter i, dargelegt, wird ein erheblicher Fehlbedarf im Ergebnispian für das Jahr 2012 aus-

fen^Halat,?7 '*""""^* ^"^^^ •«—•"»* im lau-
«m"en "*"*** "" ^ ^ V*-*-*«* * Haushatotoge
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Zahlungsfähigkeit.

Die Anordnung ,st geeignet und erfordert, da die Finanzsituation der Stadt Halle (Saale) ein

Ver^l ,Trdnün9 " 8UCh an0eme8Sea Bn miWereS Mm' * Prognostaerten«^^7 Ufcta*»*** d" S***»-" entgegenzuwirken, steht der Kommu-
nalaufsicht nicht zur Verfügung.

Rechtsbehelfebelehrung:

^^r9?,T innerha'b e,n88 ^^^ """"W —*»-»zur Nie-derschnft Widerspruch beim Landesverwaltungsamt in Haue (Saale) erhoben werden.

Hinweise:

sind. ngsverranrens durch die EU-Kommission genehmigt worden

^uftrag

Sänger


